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Regeste

Arbeitsbeschaffung

Erwägungen

E. 1
Der Entscheid des SECO stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR
172.021). Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 132.32) als Beschwerdeinstanz
Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. d VGG
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1985 über die
Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven (ABRG, SR 823.33) für die
Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren
Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter
hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die
Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E. 2
Zur Förderung einer ausgeglichenen Konjunktur sowie zur Verhütung und Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit bilden die Unternehmen der privaten Wirtschaft durch jährliche
Einlagen steuerbegünstigte Arbeitsbeschaffungsreserven (Art. 1 Abs. 1 ABRG). Die
Bildung der Reserven ist freiwillig (Art. 1 Abs. 2 ABRG). Das Unternehmen muss die
jährliche Einlage in die Reserven beim Bund oder auf einem Sperrkonto bei einer Bank
anlegen (Reservevermögen) (Art. 6 Abs. 1 ABRG). Hinsichtlich der Freigabe und
Verwendung der Reservevermögen unterscheidet das ABRG zwischen der allgemeinen
Freigabe und der Freigabe für einzelne Unternehmen: Art. 8 Abs. 1 ABRG umschreibt die
gesetzlichen Voraussetzungen für eine allgemeine Freigabe der
Arbeitsbeschaffungsreserven. Demgemäss gibt das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement bei drohenden oder bereits eingetretenen
Beschäftigungsschwierigkeiten die im Zeitpunkt der Freigabe vorhandenen
Reservevermögen für das Gebiet mehrerer Kantone oder gesamtschweizerisch, für einzelne
oder alle Wirtschaftszweige frei. Die Reservevermögen werden auch freigegeben, wenn ein
ausserordentlicher Bedarf für Anpassungen an den technologischen oder marktbedingten
Wandel besteht. Es hört zuvor die Kantone und die Spitzenverbände der Wirtschaft an. Die
Freigabe für einzelne Unternehmen ist Gegenstand von Art. 9 ABRG. Drohen einem



Unternehmen Schwierigkeiten oder sind solche bereits eingetreten, so kann das SECO zur
Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen das im Zeitpunkt der Freigabe
vorhandene Reservevermögen auf das Gesuch des Unternehmens freigeben (Art. 9 Abs. 1
ABRG). Gemäss Art. 10 ABRG gelten als Arbeitsbeschaffungsmassnahmen Massnahmen,
die eine ausgeglichene Beschäftigung fördern oder die längerfristige wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Unternehmens stärken, insbesondere: bauliche Massnahmen (Bst. a);
Anschaffung, Eigenbau und Unterhalt von Ausrüstungen (Bst. b); Forschung, Entwicklung
und Verbesserung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen (Bst. c);
Exportförderung (Bst. d); Umschulung und Weiterbildung von Arbeitnehmern (Bst. e). Das
Departement oder das Bundesamt setzt mit der Freigabe der Reservevermögen für die
Durchführung der Arbeitsbeschaffungsmassnahme eine Frist (Art. 11 ABRG). In Erfüllung
des gesetzlichen Auftrages zum Erlass von Ausführungsbestimmungen (Art. 22 Abs. 2
ABRG) hat der Bundesrat am 9. August 1988 die Verordnung über die Bildung
steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven (ABRV, SR 823.331) erlassen. Nach Art. 8
Abs. 1 ABRV setzt bei einer allgemeinen Freigabe das Departement, bei einer Freigabe für
einzelne Unternehmen das SECO die Frist für die Durchführung der
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen fest. Bei allgemeinen Freigaben kann das Departement
zudem eine Frist festsetzen, innert der die Aufträge an Dritte vergeben werden müssen (Art.
8 Abs. 1 letzter Satz ABRV). Unter anderem gestützt auf Art. 8 ABRV erliess das EVD am
12. Dezember 2008 die Verordnung über die letztmalige allgemeine Freigabe der
Arbeitsbeschaffungsreserven (SR 823.331.2; hiernach: Freigabeverordnung 2008). Danach
dienen die letztmals freigegebenen Arbeitsbeschaffungsreserven für Massnahmen, welche
in der Zeit vom 1. Januar 2009 bis spätestens am 31. Dezember 2010 eingeleitet und
abgeschlossen werden (Art. 1 Abs. 1 Freigabeverordnung 2008). Die Verordnung tritt am 1.
Januar 2009 in Kraft (Art. 5 Freigabeverordnung 2008), und löst die Verordnung vom 14.
Oktober 2002 über die allgemeine Freigabe der Arbeitsbeschaffungsreserven (AS 2002
4230; hiernach: Freigabeverordnung 2002) ab (vgl. Art. 4 Freigabeverordnung 2008).

E. 3
Die Beschwerdeführerin hat am 16. Dezember 2008 ein "Mikron-Bearbeitungszentrum"
zum Preis von Fr. 472'000.- (exkl. MWSt) bestellt, welches am 10. März 2009 geliefert
wurde. Fraglich ist, ob dies als Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Sinne der Gesetzgebung
über die steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven qualifiziert werden kann.

E. 3.1
Die Vorinstanz verneint dies mit dem Hinweis darauf, dass die Beschwerdeführerin bei der
Bestellung der Maschine respektive der Auftragserteilung die in Art. 1 Abs. 1 der
Freigabeverordnung 2008 für die Einleitung der Arbeitsmassnahme vorgesehene Frist nicht
eingehalten habe. Die Beschwerdeführerin ist demgegenüber der Ansicht, unter
"Einleitung" einer Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der
Freigabeverordnung 2008 könne nur verstanden werden, dass die Lieferung, der Beginn
von Bauarbeiten, der Start der Forschungsarbeiten etc. nach dem 1. Januar 2009 erfolgen
müssten. Da die von ihr bestellte Maschine am 10. März 2009 und insofern nach dem 1.
Januar 2009 geliefert wurde, geht die Beschwerdeführerin nach ihrem Verständnis der
massgeblichen Verordnungsbestimmung davon aus, dass sie die
Arbeitsbeschaffungsmassnahme fristgemäss eingeleitet hat.

E. 3.2



Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung aus, dass für die Auslösung des
angestrebten Beschäftigungseffekts (vgl. Art. 8 Abs. 1 ABRG) nicht die Lieferung, sondern
die Beschäftigung schaffende Herstellung entscheidend sei, welche regelmässig vor der
Lieferung erfolgt.

E. 3.3
Bereits Art. 100 Abs. 6 BV (SR 101), der dem ABRG zu Grunde liegt, ist zu entnehmen,
dass die Unternehmen erst nach der Freigabe der Reserven über deren Einsatz im Rahmen
der gesetzlichen Verwendungszwecke entscheiden können. Insofern setzt die Verwendung
der Arbeitsbeschaffungsreserven bereits gestützt auf eine der verfassungsrechtlichen
Grundlagen des ABRG voraus, dass diese für einzelne Unternehmen oder allgemein
freigegeben wurden (Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zürich 2007, Art. 100, N. 12, mit
Verweis auf die Freigabeverordnung 2002).

E. 3.4
Was unter "Einleiten" von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der
Freigabeverordnung 2008 zu verstehen ist, ist durch Auslegung zu ermitteln. Auf der Suche
nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen Elemente (oder Methoden) der
Auslegung in gleicher Weise zu berücksichtigen, nämlich das grammatikalische, das
systematische, das historische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine
Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralismus. Immerhin bildet
die grammatikalische Auslegung regelmässig den Ausgangspunkt der Argumentation
(PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl.,
Bern 2005, § 25, N. 3; BGE 133 V 9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht
kommt der teleologischen Auslegung aber eine besondere Bedeutung zu, weil es stets um
die Erfüllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren besonderen Zweck erfüllen
(TSCHANNEN / ZIMMERLI, a.a.O., § 25, N. 5; zum Ganzen auch: ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich
2006, S. 42).

E. 3.4.1
Wird im Rahmen der grammatikalischen Auslegung das Synonymwörterbuch konsultiert,
lässt sich feststellen, dass unter "einleiten" etwas "anbahnen" oder "in die Wege leiten" zu
verstehen ist (vgl. DUDEN, Das Synonymwörterbuch, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich
2007, S. 297). Zu diesem Schluss gelangt man insbesondere auch, wenn die französische
Version von Art. 1 Abs. 1 der Freigabeverordnung 2008 als Ausgangspunkt genommen
wird. Die französische Version verwendet den Begriff "(mesures) engagées". Das
französische "engager" wird im übertragenen Sinne gebraucht für "mettre en train,
commencer" (vgl. LE NOUVEAU PETIT ROBERT, Paris 1996, S. 764) respektive für
"(Verhandlungen) einleiten, aufnehmen" (LANGENSCHEIDT e-Handwörterbuch
Französisch-Deutsch 5.0). Die italienische Version verwendet den Begriff "(provvedimenti)
adottati". "Adottare" wird unter anderem für "scegliere" (LO ZINGARELLI, Bologna 2004,
S. 45), d.h. "(aus)wählen" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0)
gebraucht und ist damit weniger eindeutig als die deutsche und französische Version. Unter
dem grammatikalischen Aspekt müsste eine Auftragserteilung somit als Einleitung einer
Arbeitsbeschaffungsmassnahme qualifiziert werden, da beispielsweise mit einem Auftrag
zur Beschaffung oder Herstellung einer Maschine der Erwerb einer Produktionsanlage und
damit eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Sinne von Art. 10 ABRG in die Wege



geleitet wird (vgl. auch Ivo P. Baumgartner, Arbeitsbeschaffungsreserven, Zürich 1992, S.
207).

E. 3.4.2
In systematischer Hinsicht ist die Freigabeverordnung 2008 selbst nicht ergiebig, da sie
nicht in Abschnitte unterteilt ist, und die massgebliche Verordnungsbestimmung (Art. 1)
lediglich mit "Fristen" betitelt ist. Zu beachten ist indessen, dass die Freigabeverordnung
2008 unter anderem auf Art. 8 Abs. 1 ABRV basiert. Gemäss Satz 2 dieser Bestimmung
kann das EVD bei allgemeinen Freigaben eine Frist festsetzen, "innert der die Aufträge an
Dritte vergeben werden müssen". Aus dieser Bestimmung geht deutlich hervor, dass bei
Bekanntgabe einer allgemeinen Freigabe die allfällige Anordnung einer Frist für die
Auftragserteilung abgewartet werden muss.

E. 3.4.3
Die Botschaft vom 29. Februar 1984 zu einem Bundesgesetz über die Bildung
steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven (Botschaft ABRG; BBl 1984, S. 1129 ff.)
sagt nichts aus über Art. 11 ABRG, auf den sich Art. 8 Abs. 1 ABRV und damit auch Art. 1
der Freigabeverordnung 2008 stützen (vgl. Botschaft ABRG, S. 1168). Hinzu kommt, dass
in Art. 11 ABRG lediglich von der "Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen"
die Rede ist und damit ein noch unbestimmterer Begriff als jener der Freigabeverordnung
2008 verwendet wird. Die historische Auslegung ist daher im vorliegenden Fall von
geringerem Interesse.

E. 3.4.4
Dagegen zeigt die teleologische Auslegung ein deutlicheres Resultat. Sinn und Zweck der
in Art. 1 Abs. 1 der Freigabeverordnung 2008 vorgesehenen Fristen zur Durchführung von
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen ist die zeitliche Bündelung der Investitionen. Denn nur so
kann ein Investitionsschub (Ivo P. Baumgartner, a.a.O., S. 171) respektive eine "echte
konjunkturelle Wirkung" (vgl. Faktenblatt II des EVD zur letzten allgemeinen Freigabe der
Arbeitsbeschaffungsreserven [Beilage 2 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 12.
November 2009], und Botschaft ABRG, S. 1147) erzielt werden. Die zeitliche Bündelung
der Investitionen wird nur erreicht, wenn sämtliche Aufträge zur Verwendung der
Arbeitsbeschaffungsreserven innert der vom Departement festgelegten Frist für die
Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen erteilt werden, zumal etwa eine
Produktionsanlage oder eine andere "Ausrüstung" im Sinne von Art. 10 Bst. b ABRG,
soweit vom beauftragten Unternehmen möglich, im Regelfall sogleich nach der
Auftragserteilung hergestellt wird. Dabei zeigt die Untersuchung der Auswirkungen
staatlicher Konjunkturbelebungsprogramme, dass eine wirtschaftsfördernde Wirkung
weniger durch den Zufluss von Finanzmitteln in den geschwächten Markt, als vor allem
durch die zusätzliche Nachfrage gewonnen wird, die die Aufträge bei Lieferanten und
Unterakkordanten gegenseitig indirekt auslösen und die das Investitionsvolumen um ein
Vielfaches übersteigen können (vgl. Klaus A. Vallender / Peter Hettich / Jens Lehne,
Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4. Aufl. Bern 2006, § 23, N. 9 ff.).
Derselbe Effekt wird mit der Freigabe von Arbeitsbeschaffungsreserven angestrebt. Es
genügt darum nicht, wenn bloss die Bezahlung für einen Auftrag innerhalb der
massgeblichen Freigabefrist erfolgt, der Auftrag aber schon vor deren Beginn erteilt wurde.
Die Aufträge müssen vielmehr im gewählten Zeitraum gebündelt erteilt werden, damit die
beabsichtigte, konjunkturbelebende Wirkung erzielt werden und der auf eine Steigerung der



indirekt bewirkten Folgenachfrage ausgerichtete Effekt durch eine zu breite Streuung der
belebenden Impulse nicht verpuffen kann. Unter "Einleiten einer
Arbeitsbeschaffungsmassnahme" ist daher auch nach teleologischer Auslegung die
Erteilung eines Auftrags (etwa zur Herstellung oder Beschaffung einer Produktionsanlage)
zu verstehen.

E. 3.5
Auf Grund dieser Auslegungsergebnisse ist mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass die
Bestellung einer Maschine respektive die Auftragserteilung als Einleitung einer
Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der Freigabeverordnung 2008
zu qualifizieren ist. Für das Bundesverwaltungsgericht ist daher nicht ersichtlich, dass und
inwiefern die Vorinstanz die Begriffe "Durchführung der
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen" (Art. 11 ARBG) respektive "Einleiten von
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen" (Art. 1 Abs. 1 der Freigabeverordnung 2008) falsch
ausgelegt hätte. Dass die Vorinstanz die von der Beschwerdeführerin vorgenommene
Bestellung als zu früh getätigt qualifiziert hat, ist somit nicht zu beanstanden.

E. 4
Die Beschwerdeführerin kann sich, entgegen ihren Ausführungen im Schriftenwechsel vor
dem Bundesverwaltungsgericht auch nicht auf Rechtsunkenntnis bzw. auf ihren guten
Glauben resp. auf den Vertrauensschutz im Sinne von Art. 9 BV berufen.

E. 4.1
Gemäss der im Zusammenhang mit falschen Rechtsmittelbelehrungen entwickelten
Rechtsprechung kann nur derjenige Vertrauensschutz geltend machen, der die Unrichtigkeit
nicht kennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen können.
Rechtsuchende geniessen keinen Vertrauensschutz, wenn der Mangel für sie bzw. ihren
Rechtsvertreter allein schon durch Konsultierung der massgeblichen
Verfahrensbestimmung ersichtlich ist. Dagegen wird nicht verlangt, neben den
Gesetzestexten auch noch die einschlägige Rechtsprechung oder Literatur nachzuschlagen
(vgl. BGE 134 I 199 E. 1.3.1). Auch gegenüber behördlichen Auskünften kann keinen
Vertrauensschutz anrufen, wer die Unrichtigkeit des Bescheides ohne weiteres hat erkennen
können (vgl. BGE 131 V 472 E. 5; BGE 131 II 627 E. 6.1).

E. 4.2
Im vorliegenden Fall war zwar im Zeitpunkt der Bestellung des
"Mikron-Bearbeitungszentrums" (16. resp. 18. Dezember 2008) die Freigabeverordnung
2008, die die hier relevanten Daten festhielt, weder publiziert noch in Kraft (vgl. AS 2008
6481). Auch die im Zusammenhang mit der Freigabe der Arbeitsbeschaffungsreserven auf
den 1. Januar 2009 am 12. Dezember 2008 veröffentlichten Medienmitteilungen, die als
offizielle Erklärungen im Rechtsetzungsverfahren die Erwartungen hinsichtlich der
künftigen Rechtsanwendung vor Zustandekommen des Gesetzes prägen und durchaus auch
Vertrauensgrundlage im Sinne von Art. 9 BV sein können (Beatrice Weber-Dürler,
Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt a.M. 1983, S. 207 ff.),
enthielten zu diesen Fristen keinerlei Angaben. Die Beschwerdeführerin hätte aber bei
genügender Aufmerksamkeit, das heisst bei blosser Konsultation des Art. 8 ABRV, worauf
die Freigabeverordnung 2008 unter anderem basiert und welcher damals längst in Kraft
war, erkennen können, dass das Departement anlässlich einer allgemeinen Freigabe Fristen
festsetzt, die im Zusammenhang mit der Durchführung einer



Arbeitsbeschaffungsmassnahme (Art. 8 Abs. 1 ABRV) einzuhalten sind (vgl. bereits E.
3.4.2). Sie hätte daher die hier zu Diskussionen Anlass gebende Bestellung nicht tätigen
dürfen, ohne sich vorgängig über die in casu relevanten Fristen zu informieren bzw. ohne
deren Beginn abzuwarten.

E. 5
Der Vorinstanz kann schliesslich auch nicht vorgeworfen werden, sie hätte zu rigoros an
den hier massgebenden Fristen festgehalten respektive überspitzt formalistisch gehandelt.
Überspitzter Formalismus als besondere Form der Rechtsverweigerung (Art. 29 Abs. 1 BV)
ist gegeben, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne
dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit
übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt
(BGE 135 I 6 E. 2.1, mit Verweisen). Da jedoch prozessuale Formen unerlässlich sind, um
die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens und die Durchsetzung
des materiellen Rechts zu gewährleisten, verletzt nicht jede prozessuale Formstrenge Art.
29 Abs. 1 BV. Überspitzter Formalismus setzt vielmehr voraus, dass die strikte Anwendung
der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen
Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise
erschwert oder verhindert (Urteil des Bundesgerichts 5A_72/2007 vom 5. April 2007 E. 2.2,
mit Hinweisen). Wie sich aus dieser bundesgerichtlichen Formulierung ergibt, und wie
bereits Hans Huber im Jahre 1980 festgestellt hat, beschränkt das Bundesgericht seine
Rechtsprechung über den unzulässigen Formalismus auf das Verfahrensrecht (Hans Huber,
Überspitzter Formalismus als Rechtsverweigerung, in: Hans Merz / Walter R. Schluep
[Hrsg.], Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Bern
1980, S. 15 ff., S. 18 und 23). Offensichtlich handelt es sich bei der Frist zur Einleitung von
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen nicht um eine verfahrensrechtliche Frist respektive eine
Frist, die im Zusammenhang mit Verfahrenshandlungen steht, auf die das VwVG bzw.
dessen Bestimmungen über die Fristen anzuwenden ist. Vielmehr handelt es sich um eine
materiell-rechtliche Frist. Materiell-rechtliche Fristen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie
sich auf materielle Rechtswirkungen - in casu die Qualifikation als gesetzeskonforme
Arbeitsbeschaffungsmassnahme - beziehen und diese begrenzen (Urs Peter Cavelti, in:
Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zürich / St. Gallen 2008, Art. 20, N. 1). Das Bundesverwaltungsgericht hat keine
Veranlassung, von der bundesgerichtlichen Praxis abzuweichen und den Grundsatz des
überspitzten Formalismus auch bei einer materiell-rechtlichen Frist wie der vorliegenden
anzuwenden. Selbst unter Anwendung des Grundsatzes bei materiell-rechtlichen Fristen
müsste das Vorliegen von überspitztem Formalismus verneint werden. Denn wie bereits
ausgeführt wurde, dienen die Fristen zur Durchführung der
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen der zeitlichen Bündelung von Investitionen zwecks
Bewirkung eines spürbaren konjunkturellen Effekts (vgl. E. 3.4.4). Angesichts der von der
Beschwerdeführerin knapp verfehlten Frist zur Einleitung von
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen erscheint das Insistieren auf der Einhaltung der durch das
EVD gesetzten Fristen zwar als streng, ist indessen durch schutzwürdige Interessen
gerechtfertigt und insofern aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

E. 6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der
Auftragserteilung über den Umstand, dass hinsichtlich der Verwendung von



Arbeitsbeschaffungsreserven zeitliche Vorgaben angeordnet werden und einzuhalten sind,
im Bilde hätte sein können. Da diese zeitlichen Vorgaben beim Kauf des
"Mikron-Bearbeitungszentrums" nicht eingehalten wurden, und der Vorinstanz
diesbezüglich auch kein überspitzter Formalismus vorzuwerfen ist, kann diese Anschaffung
nicht als Arbeitsbeschaffungsmassnahme qualifiziert werden. Der Hauptantrag ist daher
abzuweisen.

E. 7
Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Freigabe der
Arbeitsbeschaffungsreserven als Einzelfreigabe. Wie die Vorinstanz zu diesem
Eventualantrag zu Recht festhält, sind auch bei einer Einzelfreigabe Fristen für die
Durchführung der Arbeitsbeschaffungsmassnahmen zu beachten (vgl. Art. 11 ABRG und
Art. 8 ABRV). Diese werden durch das SECO festgesetzt (Art. 8 Abs. 1 ABRV). Daher ist
der Ansicht der Vorinstanz zuzustimmen, wonach Massnahmen, die vor dem Entscheid zu
Gunsten einer Einzelfreigabe eingeleitet worden sind, auch im Rahmen einer Einzelfreigabe
nicht geltend gemacht werden können. Nachdem die Beschwerdeführerin vor Durchführung
der Arbeitsbeschaffungsmassnahme keinen Antrag auf Einzelfreigabe gestellt hat, entfällt
daher die Möglichkeit, die rechtsgültige Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven
unter dem Titel "Arbeitsbeschaffungsmassnahme im Rahmen einer Einzelfreigabe" im
Sinne von Art. 9 ABRG zu prüfen. Daher ist auch der Eventualantrag der
Beschwerdeführerin abzuweisen.

E. 8
Schliesslich würde das Gewähren einer Übergangsfrist dem Sinn und Zweck der Fristen im
Zusammenhang mit der Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (vgl. E. 3.4.4)
widersprechen. Dem entsprechenden Antrag der Beschwerdeführerin ist demzufolge nicht
statt zu geben.

E. 9
Die Beschwerde erweist sich insgesamt als unbegründet, weshalb die angefochtene
Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist.

E. 10
Bei diesem Prozessausgang sind der unterliegenden Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese
sind mit dem am 29. Juni 2009 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Eine
Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64
Abs. 2 VwVG).
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